
           RICHTLINIEN für ein LEISTUNGSZENTRUM
             des Steirischen Tischtennisverbandes

              (Gültig laut einstimmigen Beschluß des Jugendausschusses v. 26.4.2005)

Punkt 1:
Der Verein muß mindestens 8 Nachwuchsspieler aufweisen können. Jugendliche zählen nur
dann für ein Leistungszentrum, wenn sie der Nachwuchs - Superliga Steiermark angehören.

Punkt 2:
An den vorgesehenen 3 Trainingstagen pro Woche, müssen die Nachwuchsspieler unter 
Aufsicht des vom Verein angegebenen Trainers, Lehrwartes oder Übungsleiter trainieren.

Punkt 3:
Das Training dürfen nur die vom Verband anerkannten Trainer, Lehrwarte oder Übungsleiter
durchführen.

Punkt 4:
Das Training muß leistungsorientiert durchgeführt werden. Der Verband kann einen staatlich
geprüften Trainer in Trainingsfragen zur Beratung anbieten.

Punkt 5:
Über den Trainingsbesuch der Spieler sind vom Verein genaue Aufzeichnungen zu führen und 
bei einer Kontrolle durch einen verantwortlichen St.TTV - Funktionär vorzulegen.

Punkt 6:
Der Verein muß steirische Kaderspieler aufweisen können.

Punkt 7:
Der Verein muß mit mindestens 4 Spielern in der Nachwuchs - Superliga Steiermark vertreten
sein.

Punkt 8:
Der Verein ist verpflichtet an Steirischen Turnieren wie Nachwuchs - Landesmeisterschaften 
oder an Steir. Ranglistenturnieren mit insgesamt mindestens 8 Nachwuchsspielern teilzu-
nehmen.

Punkt 9:
An der laufenden Meisterschaft der Schüler und Unterstufe 1. Klasse müssen mindestens
2 Schüler - und / oder Unterstufen - Mannschaften teilnehmen.

Punkt 10:
Die Leistungszentren von verantwortlichen St.TTV - Funktionären überprüft und können bei
Nichteinhaltung dieser Richtlinien aufgelöst werden.

Punkt 11:
Für ein Leistungszentrum wird ein jährlicher Leistungsbetrag für 80 Trainerstunden gewährt.

Punkt 12:
Ein Leistungszentrum kann nur auf Antrag gewährt werden.

Punkt 13:
Werden 2 Punkte der Bestimmungen nicht erfüllt, kann kein Leistungszentrum gewährt werden.
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